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in der Provinz Sachsen
pensi onirt: der Oberstenerkontrolenr, Steuerinspektor Weniger in Tor­

gau inner Verleihung des Königlichen Kronenordens 4 Klasse.;

in der Provinz Schleswig-Holstein
befördert oder versetzt: 1. der Ober-zollinspektor, Regierungsassessor 

Herros« in Neustadt i.-H. zum Mitgliede der Provinzial-Steuer- 
direknon in Danzig und 2. der Obergrenzksntrolenr Seiler in 
Marne als Oberstenerkontrolenr nach Pritzwalk:

in der Provinz Hannover
befördert oder versetzt: 1. der Regierungsassessor Anderson in Han­

nover als Oberzollinspektor nach Neustadt i.-H., die Oberkontrol- 
assistenten 2. Kiel in Haineln zum Obergrenzkontroleur in Mar­
ne und 3. Teichmann in Elze znmObergrenzkontrolenr in Herms- 
dorf n.-K.:

in der Proninz Westfalen
versetzt: der Rcgiernngsrath 4>,-. Rnnde in gleicher Eigenschaft nach 

Hannover;

in der Rheinprovinz
pensi onirt: der Steuereinnehmer 1. Schulz in in Heinsberg inner 

Beilegung des AmtScharakters als Oberstenerkoutroleur;
befördert oder versetzt: 1. der Overrevisor Junghans in Köln als 

StationSkontrolenr nach Zittan, 2. der HauptamtSkontrolcur Eck­
leben in Erefrld znin Hanptaintsrendanten in Meseritz, 3. der 
Hanptamtskontrolenr Banderner in Kaidenkirchcn in gleicher Ei­
genschaft nach Crefeld.

Ordensverleihungen.
Es winde dem Reichsbevollmächtigsen für Zölle und Steuern, Geheimen 

Negiecnngsaath von Skopnick in München der Königliche Kro- 
ncnorden 3. Klasse dem Stationskontioleur, Revisionsinspektor 
Krnll in Müncheii der Köiiigliche Kronenorden 4, Klasse, dem 
Stationskontrolenr, Oder-zollinspektor Wagemann in Nürnberg 
zu seinem Dienstjnbilänin der rothe Adlerorden 4. Klasse verliehen.

Briefkasten.

Haass. IV. in Sch. Ich bin alr Hanptsteneraintsassistent in einem 
Orte angestellt, der 6 Kilometer vom Steneramte entfernt liegt.

1. Ich frage ganz erg. a", ob ich gezwungen bin mein Gehalt auf 
dem Steneramte zu erheben, oder ob das Amt verpflichtet ist bezw, 
nach welchem Gesetzes-Paragraphen, mir dieses Gehalt ohne jedweden 
Abzua meinem Stativnsorle zahlen zu lassen'?

2. Wer trägt im letzteren Falle das Porto für die einzusendende 
Onittnng?

Antwort: Hinsichtlich dieser Frage ist die C.-V v. 13. Dezember 
1882 III 16721 (Schütze 7. Anst. S. 182) maßgebend, welche am 
Schluß folgendermaßen lautet:

:c. Im Einverständniß mit der OberreümnuzSkammer bestimme ich 
deshalb, daß wenn Beamte, welche ihr Gehalt und ihre so istigei' Kom­
petenzen anS der dortigen Regirrnngshanptkasse oder einer Spezial­
kasse d-rselben beziehen und nicht am Sitze der zahlenden Kasse ihren 
amtlichen Wohnort haben, diese Diensteinkommcnsbezüge mittelst der 
Post zn übersenden sind, — worüber nach wie vor die vorge­
setzte Dienstbehörde der Bcamten entscheidet. — diese Zu­
sendung auf Kosten der Staatskasse portofrei zu erfolgen h-t.

Nach deut Reseripl vom 19. Mai 1877 lll 4499 (ebendaselbst) trägt 
auch das Porto für die Zusendung der Onitiong die Staatskasse, wenn 
nicht einstweilen die Postanweisung als Quittung dienen und die ei­
gentliche Quittung gelegentlich übersaudt werden kann,

Neue Bücher.
Sobald die geplanten Handelsverträge des deutschen Reichs per- 

sect geworden sein werden, erscheint im Verlage von Eli gen Schnei­
der Berlin 81V. die vierte Auflage „der praktische Zollrevi- 
sisilsbearnte"(anch der dentscheZolltarif und seineAnwendnng genannt) 
von A. Schneider, Stenerrath und Hanptamtsdiriqent in Hildesheim.

Das Werk giebt eine Technologie des Zolltarifs d. h. eine 
Beschreibung der Herstellung aller durch den Zolltarif mit einer 
Eingangsabgabe belegien Waaren: es bietet also diejenige Grund­
lage aller Waarenkeuntuist, ohne welche eine verständnisvolle 
Tarisirnng von dem Beamten noch nicht vorgekommener Waaren 
unmöglich ist. Die Beschreibung wird durch eine große Zahl bildlicher 
Darstellungen und die Beigabe der zollamtlichen Unterscheidungsmerk­
male wirksam unterstützt und überdies enthält das Werk den nach 
Abschluß der Handelsverträge gültigen Zolltarif.

Der Werth und die praktische Nützlichkeit des Buches ist von 
allerhöchsten Stellen und so allgemein anerkannt, daß wir uns 
darüber jeder Aeußerung enthalten können, (vergl. Anzeigen). Preis 
bis zum Erscheinen Mk. 4,73, dann Mk. 5.—.

Jahrbuch (Aemter und Beamten-Berzeichniß) der Zoll- und
direkten Tteuerverwaltnng.

Dieses in der Zoll- und Steuerbeamtenwelt wohl allbekannte müh­
same Buch ist von dem Hanpt-ZvllamtS-Assistenten Treu in Rostock 
in siebenter Folge zusammengestellt, kürzl ch erschienen und bietet 
jedem Zoll- und Stcuerbeemten Ales, was er in Bezug auf Statio- 
uirung der Be-mten, Einihnlung der Bezirke, und Behörden, Bedeu­
tung der einzelnen Stationsorte, Vorhandensein von Lehranstalten, 
Militär u. f. w. n. s. w. nur zn wissen wünschen kann und zwar 
n ein"r Vollständigkeit, die alle Anerkennung verdient. Möge dem ver­
dienstvollen Werk dm Lohn nicht fehlen.

Familien Nachrichten.
Vermählt: Oberzollrevisor a. D. 

Schöller mit Mathilde, geb. Everls- 
bnfch, Köin-Düsseldorf. 

geboren: ein Sohn, Herrn Steuer­
einnehmer von Wietersheiw. Hom- 
berg. _____________
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